
Anlage 1 

Bisherige Fassung des § 2 Abs. 1 ÖRV vom 27. August 2007: 
 
 

§ 2 

Aufgabenübergang 
 
(1) Die Stadt führt für den Landkreis dessen gegenwärtige und künftige Aufgaben des 

öffentlichen Gesundheitswesens durch und erfüllt sie zusammen mit ihren eigenen 
entsprechenden Aufgaben auf der Grundlage der jeweils geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen. 

 
Es handelt sich dabei insbesondere um Aufgaben im Bereich 
- der Gesundheitsplanung, 
- der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten sowie der Abwehr von 

gesundheitlichen Gefahren, 
- der Prävention und der Gesundheitsförderung, 
- des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes, 
- der Qualitätssicherungsmaßnahmen, 
- der Gesundheitsberichterstattung, 
- der amtsärztlichen Untersuchungs- und Gutachtertätigkeit, 
- des kinder- und jugendärztlichen und –zahnärztlichen Dienstes, 
- des sozialpsychiatrischen Dienstes, 
- der Selbsthilfeunterstützung und 
- der gemeindenahen und bedarfsgerechten Versorgung von Menschen mit 

Behinderungen und Abhängigkeitserkrankungen mit den Aufgaben:  
Durchführung der Hilfeplankonferenzen, Belegungskonferenzen, 
Fachausschusssitzungen. 

 
Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gilt die als Anlage beigefügte Produktübersicht, 
die Bestandteil dieser Vereinbarung ist. Streetwork, Jugendzahnärztliche Fluoridierung, 
Aufgaben nach dem HFEG und „Zirkus Buntmaus“ werden bis auf weiteres nur für den 
Bereich der Stadt Kassel wahrgenommen. 
Beabsichtigt die Stadt eine nicht auf gesetzlichen Vorgaben beruhende Veränderung der 
Art oder des Umfangs der Aufgaben, bedarf sie der Zustimmung des Landkreises. 
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